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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 28.11.2012 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Der Beschlusstext wird wie folgt ergänzt: 

 

Der Stadtrat erwartet vom Vorhabenträger, zuzüglich eventueller Bußgelder im Rahmen des 

anhängigen Ordnungswidrigkeitsverfahrens für die widerrechtlich gefällten Bäume an der 

Puschkinstraße, eine Kompensationsmaßnahme zu leisten. Zu diesem Zweck entrichtet der 

Vorhabensträger eine Spende in Höhe von 5000 Euro an Verein Freunde und Förderer der Erfurter 

Fuchsfarm e.V..  

 

Begründung:  

Der Vorhabensträger bewirbt die Wohnbebauung 'Mariengarten' wie folgt:  

"Die vorgefundene fast oasenartige Atmosphäre inmitten Erfurts, beeindruckt durch die 

mittlerweile parkartige Anlage des Mariengartens mit attraktivem Baumbestand. Sie wird für 

diesen Entwurf als wertvoller und also erhaltenswerter Faktor zur Implementierung von Wohnen 

in der Stadt betrachtet." 

Nichtsdestotrotz wurden direkt an der Puschkinstraße mehrere Bäume ohne Beschluss des 

Stadtrates gefällt. Eine vorläufige Fällgenehmigung war an die Entscheidung des Stadtrats 

geknüpft. Diese Auflage wurde durch den Vorhabenträger nicht beachtet und die Bäume direkt 

ohne einen Stadtratsbeschluss abzuwarten gefällt.  

  

 

Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 

    

Titel der Drucksache: 

Ergänzungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / 

DIE GRÜNEN zur DS 1679/12 - 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan BRV631 

"Westlich Puschkinstraße" -  Änderung des 

Aufstellungsbeschlusses , Billigung Entwurf 

und öffentliche Auslegung 
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Damit wurde der Stadtrat in seiner Entscheidungshoheit debütiert und die Werbung des 

Vorhabenträgers ad absurdum geführt. Eine zusätzliche Kompensation unabhängig von einem 

noch laufenden Ordnungswidrigkeitsverfahren ist deshalb angemessen. Die Spende für den 

Förderverein Fuchsfarm e.V. kommt der Umwelt- und Naturbildung für Kinder- und Jugendliche zu 

Gute und leistet damit einen Beitrag für die Bildung zur Nachhaltigkeit der kommenden 

Generation. 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

27.11.2012, gez. i. A. Behrens   

Datum, Unterschrift 
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